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STUDENTENREGLEMENT

Begriffserklärungen
	 •	Der	Kredit:	Studienkredit
	 •	Der	Kreditnehmer:	Der	Student,	der	einen	Studienkredit	bekommt
	 •	Der	Kreditgeber:	Die	Kooperative	Fernheim
	 •	Die	Kommission:	Studienkreditkommission
	 •	Die	Arbeitsableistung:	Die	Arbeitsableistung	zur	Deckung	der	Schuld
	 •	Die	Abzahlfrist:	Anzahl	der	Monate,	in	der	der	Kredit	genommen	wurde	(Summen	werden	in	
	 Mindestgehältern	festgehalten)

Der	Privatbetrieb	(Punkt	6.2):	Privatbetriebe	sind	Betriebe,	die	einem	Mitglied	der	Kooperative	und	Aso-
ciación	Fernheim	ganz	oder	zum	Teil	gehören.	Ist	das	Mitglied	nur	zu	einem	gewissen	Prozentsatz	Teilhaber,	
kann	die	Mithilfe	vom	Bildungsfond	auch	nur	zu	dem	Prozentsatz	erfolgen.	Dazu	zählen	auch	die	
Gemeinden,	aber	nicht	die	Privatestancias	oder	Bauernhöfe	der	Mitglieder.

1. Einleitung
Allen	Mitgliedern	der	Kooperative	und	Asociación	Fernheim	und	ihren	Kindern	soll	ein	Studium	finanziell	
ermöglicht	und	somit	der	Zugang	zum	Studium	erleichtert	werden.	Der	Schulrat	und	die	Direktoren	
ermuntern	Personen	zur	Aus-,	Fort-	und	Weiterbildung,	erhalten	und	pflegen	den	Kontakt	zu	ihnen	und	
führen	regelmäßig	Studententreffen	durch.	Im	Folgenden	sind	die	Rahmenbedingungen,	Richtlinien,	
Angebote	und	Zusammenarbeit	der	Kooperative	mit	den	Studenten	aufgeführt.

2. Hintergrund und Ziel
In	Fernheim	hatten	Bildung	und	Studium	schon	immer	einen	hohen	Stellenwert.	Es	war	schon	seit	der	An-
siedlung	ein	Anliegen,	Mitgliedern	eine	Weiterbildung	zu	ermöglichen.
Die	Kooperative	und	ihre	Asociación	braucht	für	ihre	Betriebe	gut	ausgebildete	Mitarbeiter.	Ein	Studium	in	
Asuncion	und	im	Ausland	ist	eine	sehr	gute	Voraussetzung,	um	die	Betriebe	innovativ	und	qualitativ	voran-
zubringen.	Da	die	damit	verbundenen	Kosten	in	der	Summe	für	die	Studenten	und	ihre	Familien	sehr	hoch	
sind,	bietet	die	Kooperative	einen	Kredit	an,	der	in	den	ersten	Jahren	der	Berufstätigkeit	dann	wieder	abbe-
zahlt	wird.	Das	ermöglicht	allen	Mitgliedern	und	ihren	Kindern	die	gleichen	finanziellen	Möglichkeiten,	um	
zu	studieren.
Auch	soll	der	Kontakt	zu	den	Studierenden	aufrechterhalten	werden	und	über	die	Möglichkeit	auf	einen	
späteren	Arbeitsplatz	informiert	werden.	Dieses	wird	durch	Studententreffen	und	auch	Fortbildungen	er-
reicht.
Um	die	Schüler	des	Colegio	besonders	zu	motivieren,	wird	ein	Stipendium	für	die	bestaustretenden	Schüler	
angeboten.	Sie	bekommen	Zuwendungen	für	ihr	Studium,	brauchen	die	aber	nicht	zurückzuzahlen.
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Es	gibt	diesen	Kredit	schon	seit	vielen	Jahren.	Die	Richtlinien	dazu	wurden	immer	wieder	überarbeitet,	
hier	werden	sie	aktualisiert	und	vervollständigt.	Durch	die	finanzielle	Unterstützung	und	den	regelmäßigen	
Kontakt	sollen	die	Absolventen	ermutigt	werden,	sich	später	sinnvoll	in	die	Fernheimer	Gemeinschaft	einzu-
bringen.

3. Vorgehensweise
3.1 Information im Colegio:	Im	Colegio	werden	Schüler	und	ihre	Eltern	über	die	verschiedenen	Studien-
möglichkeiten	informiert,	um	das	Angebot	darzustellen	und	zum	Studium	zu	motivieren.	Im	Rahmen	einer	
Studienreise	werden	jährlich	verschiedene	Universitäten	besucht.	
Auch	das	Kreditprogramm	wird	vorgestellt,	um	finanzielle	Möglichkeiten	zu	schaffen.

3.2 Antragstellung:	Bei	Bedarf	einer	finanziellen	Unterstützung	wird	ein	Antrag	im	Schulamt	gestellt.	
Nachdem	der	Antrag	vom	Studienkreditkomitee	angenommen	wurde,	wird	der	Kredit	in	monatlichen	Ra-
ten	ausgezahlt	und	in	einer	Kartei,	für	jeden	Antragsteller	einsichtbar,	dokumentiert.

3.3 Abzahlung:	Nach	Abschluss	des	Studiums	wird	der	Kredit	in	Raten	abbezahlt.	Bekommen	ehemalige	
Studenten	eine	Anstellung	in	einem	Betrieb	der	Kooperative	oder	Asociación,	so	wird	ein	Teil	der	Schuld	
aufgrund	ihrer	Arbeit	erlassen.	Bekommen	ehemalige	Studenten	eine	Anstellung	in	einem	privaten	Betrieb	
eines	Mitgliedes	der	Kooperative	und	Asociación	Fernheim,	oder	einem	interkolonialen	Betrieb	(wo	Fern-
heim	Mitglied	ist),	so	soll	auch	dann	ein	Teil,	der	etwas	kleiner	ausfällt,	der	Schuld	erlassen	werden.	Um	auf	
den	gleichen	Betrag	zu	kommen,	wie	Angestellte	in	der	Kooperative	oder	Asociación,	kann	der	Arbeitgeber	
den	anderen	Teil	der	Schuld	übernehmen,	wenn	er	dazu	bereit	ist.

3.4 Abschlussarbeiten:	Die	Abschlussarbeiten	der	Studenten	werden	an	die	Schulverwaltung	geschickt,	um	
den	Arbeitsaufwand	zu	würdigen	und	sie	ggf.	einem	breiteren	Publikum	zugänglich	machen	zu	können.

3.5 Stipendium für bestaustretende Schüler:	Schüler,	die	den	3.	Kurs	des	Colegio	als	„Mejores	Egresados”	
abschließen,	bekommen,	wenn	sie	innerhalb	des	nächsten	Jahres	ein	Studium	anfangen,	im	ersten	Studien-
jahr	für	10	Monate	jeweils	1	Mindestgehalt,	das	nicht	zurückgezahlt	werden	muss.

4. Kosten / Nutzen
Die	Kooperative	ist	vom	Gesetz	her	verpflichtet,	einen	Teil	ihres	Gewinnes	in	die	Bildung	zu	investieren.	In	
den	letzten	Jahren	wurden	5-11%	des	Bildungsfonds	für	diese	Kredite	ausgegeben	(Differenz	AusgabenEin-
nahmen).	Die	Einnahmen	der	Abzahlung	des	Kredits	gleichen	einen	Teil	der	Kosten	aus.
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5. Antragstellung
5.1 Schriftlicher Antrag:	Bei	Interesse	an	einem	Studienkredit	holt	sich	der	Antragsteller	einen	Antrag	im	
Sekretariat	der	Schulverwaltung	ab.	Der	Antragsteller	ist	Kind	eines	Mitglieds	in	der	Kooperative	und	Aso-
ciación	oder	ab	23	Jahren	selber	Mitglied.
Der	Antrag	(siehe	Anlagen)	wird	vor	Jahresende	vollständig	ausgefüllt	im	Sekretariat	abgegeben.	Im	Antrag	
muss	ein	Garant	genannt	werden,	der	Mitglied	der	Kooperative	und	Asociación	ist,	und	nicht	der	Ehepart-
ner	des	Kreditnehmers	ist.	Ein	Garant	kann	unter	Umständen	abgelehnt	werden.
Der	Schulrat	leitet	den	Antrag	an	die	Kommission	weiter.	Im	Januar	werden	die	Anträge	von	der	Kommis-
sion	geprüft	und	möglichst	bewilligt.
Ab	Ende	Februar	werden	die	Kredite	für	10	Monate	ausbezahlt.
Wenn	ein	Interessent	ein	Auslandsstudium	anstrebt,	wird	empfohlen,	in	Paraguay	das	Erststudium	abzu-
schließen	und	im	Ausland	Aufbaustudien	oder	Spezialisierungen	durchzuführen.
In	Ausnahmefällen	kann	ein	Kredit	auch	im	Laufe	des	Jahres	gestellt	werden.	Jeder	Kreditnehmer	muss	
jedes	Jahr	bis	Ende	Dezember	einen	neuen	Antrag	für	den	Kredit	im	darauffolgenden	Jahr	stellen,	und	auch	
seine	Noten	präsentieren.	Sind	die	Noten	noch	nicht	vorhanden,	so	werden	sie	bis	spätestens	Juli	des	Folge-
jahres	nachgereicht.	Der	Studentenberater	dokumentiert	und	begleitet	diesen	Prozess.
Der	Kredit	ist	eine	Mithilfe	für	das	Studium	–	er	kann	normalerweise	nicht	die	gesamten	Studienkosten	
decken.

5.2 Bewilligung der Anträge:	Ein	Kredit	soll	in	folgenden	Fällen	unbedingt	bewilligt	werden:
	 •	Berufe,	die	dringend	gebraucht	werden,	wie	Ärzte,	Lehrer,	Krankenpflegepersonal
	 •	Studenten	der	Universität	UNA,	UEP,	Universidad	Católica
	 •	Studenten,	die	von	zu	Hause	keine	finanzielle	Unterstützung	bekommen	können
	 •	Präsenzstudiengänge

5.3 Kürzung der Anträge:	Ein	Kredit	kann	aus	folgenden	Gründen	abgelehnt	oder	gekürzt	werden:
	 •	wenn	die	Universität	keinen	guten	Ruf	hat
	 •	Studenten	nebenbei	ein	Gehalt	beziehen
	 •	Studenten	zu	Hause	wohnen	können
	 •	Studenten,	die	andere	finanzielle	Zuwendungen	bekommen
	 •	Abendstudium
	 •	Digitales	Studium

5.4 Bewilligung der Anträge im Ausland:	Ist	ein	Kreditnehmer	mehr	als	5	Jahre	im	Ausland	im	Studium,	
so	muss	ab	dem	6.	Jahr	eine	Sondergenehmigung	bei	der	Studienkreditkommission	gestellt	werden.	Diese	
prüft	je	nach	Einzelfall,	ob	die	Rückzahlung	einsetzen	muss.

6. Abzahlung des Kredits
Die	Schulverwaltung	wird	informiert,	wenn	das	Studium	abgeschlossen	wurde.	Das	Abschlusszeugnis,	
bzw.	die	Abschlussarbeit	muss	innerhalb	der	ersten	3	Monate	nach	Ausstellung	bei	der	Schulverwaltung	
vorliegen.	Die	Arbeitsableistung	kann	erst	dann	beginnen.
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6.1 Abzahlkonditionen:	Ein	Kreditnehmer,	der	eine	Anstellung	in	der	Kooperative	oder	Asociación	be-
kommt,	zahlt	nach	Abschluss	seines	Studiums	30%	des	Kredites	in	der	Anzahl	der	Monate	zurück,	in	der	der	
Kredit	genommen	wurde	(Abzahlfrist).	Die	Abzahlfrist	beginnt	frei	wählbar	innerhalb	des	ersten	Jahres	nach	
Ablauf	des	Studiums.	Eine	frühzeitigere	Abzahlung	ist	zu	jeder	Zeit	möglich.	Die	ausstehenden	70%	entfallen	
nach	der	Abzahlfrist.	Kündigt	der	Kreditnehmer	vor	Ablauf	der	Abzahlfrist	seine	Anstellung,	so	führt	er	die	
Abzahlung	der	30%	bis	Ende	der	Abzahlfrist	fort.	Zusätzlich	werden	die	70%	proportional	zurückgezahlt	(In	
Prozent	der	verbleibenden	Monate	der	Abzahlfrist).

6.2 Anstellung im Privatbetrieb:	Arbeitet	er	in	einem	Privatbetrieb	eines	Mitglieds	der	Kooperative,	
werden	50%	des	Kredites	in	der	Anzahl	der	Monate	zurückbezahlt,	in	der	der	Kredit	genommen	wurde.	Die	
ausstehenden	50%	werden	nach	Ablauf	der	Abzahlfrist	erlassen.	Kündigt	der	Kreditnehmer	vor	Ablauf	der	
Abzahlfrist	seine	Anstellung,	so	führt	er	die	Abzahlung	der	50%	bis	Ende	der	Abzahlfrist	fort.	Zusätzlich	wer-
den	die	anderen	50%	proportional	zurückgezahlt	(In	Prozent	der	verbleibenden	Monate	der	Abzahlfrist).

6.3 Anstellung in einer interkolonialen Institution:	Arbeitet	er	in	einer	interkolonialen	Institution,	in	der	
Fernheim	Mitglied	ist	(ASCIM,	ACOMEPA	u.ä.),	beantragt	der	Kreditnehmer	bei	der	Anstellung	die	Über-
nahme	der	Arbeitsableistung	bei	dem	Vorgesetzten.

6.4 Anstellung im Ausland:	Ein	Kreditnehmer,	der	anschließend	im	Ausland	arbeitet,	zahlt	den	Kredit	
innerhalb	der	Hälfte	der	Abzahlfrist	zurück.

6.5 Studienabbruch:	Bei	Abbruch	eines	Studiums	muss	der	Kreditnehmer	100%	der	Summe	innerhalb	der	
Abzahlfrist	zurückzahlen.	Die	Abzahlung	beginnt	frei	wählbar	innerhalb	des	ersten	Jahres	nach	Abbruch	des	
Studiums.

6.6 Prämierungen:	Besonders	gute	Leistungen	bei	guten	Universitäten	im	Abschlusszeugnis	werden	von	
der	Studienkreditkommission	durch	zusätzliche	Prämierungen	belohnt.	Kriterien	dazu	setzt	die	Studienkre-
ditkommission	fest.

6.7 Notsituationen:	In	besonderen	finanziellen	Engpässen,	bei	außerordentlichen	Belastungen	und	aus	fa-
miliären	Gründen	kann	ein	Antrag	auf	finanzielles	Entgegenkommen	oder	eine	Verlängerung	der	Abzahlfrist	
an	die	Kommission	gestellt	werden.	Dieses	wird	je	nach	Einzelfall	geprüft	und	ggf.	stattgegeben.

7. Studentenvertreter
Jedes	zweite	Jahr	wird	auf	dem	ersten	Studententreffen	ein	Studentenvertreter	für	die	nationalen	Studenten	
gewählt.	Sein	Amt	tritt	er	im	Folgejahr	an	und	besteht	für	die	Länge	von	2	Jahren.	Daher	muss	er	auch	für	
diese	Dauer	noch	im	Studium	verbleiben.	Bis	zum	zweiten	Studententreffen	im	gleichen	Jahr	wählt	er	sich	
3-4	Mitarbeiter	aus,	die	ihn	in	den	nächsten	zwei	Jahren	bei	seinen	Aufgaben	unterstützen.	
Bei	der	Wahl	sollte	beachtet	werden,	dass	sowohl	männliche	als	auch	weibliche	Vertreter	ins	Komitee	ge-
wählt	werden,	und	auch,	dass	möglichst	verschiedene	Universitäten	durch	die	Mitarbeiter	vertreten	sind.	Die	
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Wahlen	werden	von	dem	Studentenvertreter	kommuniziert	und	organisiert,	der	Schulrat	führt	diese	durch.

7.1 Aufgaben :	Seine	Aufgaben	sind,	Studententreffen	und	die	Studienreise	der	Schüler	vom	Colegio	Fila-
delfia	zu	organisieren	und	begleiten.	Neue	Studenten	werden	von	ihm	begleitet,	um	ihnen	den	Start	in	Asun-
cion	leichter	zu	machen.	Dazu	gehört	die	Klärung	von	Fragen	bei	Behördengängen,	Einladung	zu	Gemeinde	
und	Jugendstunden.	Mit	den	Studenten	hält	er	regelmäßigen	Kontakt	durch	die	Führung	einer	WhatsApp	
Gruppe.	Dazu	bekommt	er	die	Kontakte	aller	Studenten	von	der	Schulverwaltung.	Bei	Fragen	rund	um	das	
Studium	in	Asuncion	dürfen	sie	sich	an	ihn	wenden,	auch	Angebote	bzgl.	Wohnung,	Arbeit	u.ä.	kann	er	an	
die	Studenten	weiterleiten.	Für	die	Schulverwaltung	ist	er	Ansprechpartner,	wenn	diese	die	Studenten	in	all-
gemeinen	Fragen	erreichen	will.	Informationen	für	die	Mitglieder	der	Kooperative	werden	von	dem	Studen-
tenvertreter	an	die	Kommunikationsabteilung	zur	Veröffentlichung	weitergeleitet.

7.2 Aufwandsentschädigung:	Der	Studentenvertreter	bekommt	ein	Mindestgehalt	im	Jahr,	jedes	der	Ko-
miteemitglieder	bekommt	ein	halbes	Mindestgehalt	im	Jahr	für	den	Arbeitsaufwand.	Auch	die	Ausgaben	der	
Studententreffen	werden	vom	Bildungsfond	bezahlt.

8. Studentenberater
Um	den	Übergang	in	das	Berufsleben	zu	erleichtern,	bietet	ein	Studentenberater	während	des	Studiums	
und	in	dem	ersten	Anstellungsjahr	in	der	Kooperative	oder	Asociación	Fernheim	Gespräche	an.	Er	wird	
von	der	Schulverwaltung	angestellt	und	untersteht	in	allen	Fragen	dem	Schulrat.

8.1 Aufgaben:	Der	Studentenberater	ist	dafür	zuständig,	Kontakt	zu	den	Studenten	in	Asuncion,	im	Chaco	
und	im	Ausland,	dem	Studentenvertreter	und	zu	den	Universitäten	zu	halten.	Als	Mitglied	der	Kommission	
ist	er	verantwortlich	für	den	ganzen	Studienbereich.
Folgendes	sind	seine	Aufgaben:
	 a.	Informationen	über	verschiedene	Angebote	der	Universitäten	einholen.
	 b.	Mit	den	Betriebsleitern	Kontakt	pflegen,	um	den	Bedarf	der	Kooperative/	Asociación	festzustellen	und	
an	die	Schüler	weiterzugeben.

	 c.	Schüler	vor	Studienbeginn	beraten.
	 d.	Anträge	für	Studienkredite	entgegennehmen	und	in	der	Kommission	präsentieren.
	 e.	Die	Rechnungen	der	Studienkredite	führen.
	 f.	Statistiken	und	Informationen	zu	den	Studierenden	erstellen.
	 g.	Mentoring	Programm	mit	den	Studierenden	durchführen	(mindestens	3	Gespräche	im	Laufe	des	Stu-
diums)

	 h.	Beratendes	Gesprächsangebot	für	Studenten,	Weiterleitung	an	zuständige	Stellen	bei	intensivem	Bedarf.
	 i.	Universitäten	mit	ihren	Fachrichtungen	nach	der	Anerkennung	des	CONES	und	ANEAES	klassifizieren.
	 j.	Unterstützung	des	Studentenvertreters	bei	der	Organisation	der	Studententreffen.
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9. Studententreffen
Durch	regelmäßige	Studententreffen,	wozu	alle	Studenten	eingeladen	sind,	die	aber	für	Kreditnehmer	
verpflichtend	sind,	werden	Informationen	ausgetauscht	und	Kontakte	gepflegt.	Zu	allen	Studententreffen	
melden	sich	die	Studenten	beim	Studentenvertreter	an	oder	ab.

9.1 Studententreffen in Asuncion:	Studenten	werden	in	zwei	Treffen	pro	Jahr	über	die	Entwicklung	und	
wichtigen	Ereignisse	der	Kooperative	und	Asociación	Fernheim	informiert	und	haben	die	Gelegenheit,	die	
Verwaltung	über	ihre	Studien	zu	informieren.	Bei	einem	dieser	Treffen	gibt	es	einen	Fachvortrag	zur	per-
sönlichen	Weiterentwicklung	oder	wirtschaftlichen	Themen.	Zu	diesen	Treffen	werden	die	Mitglieder	des	
Verwaltungsrates,	der	Studienkreditkommission	und	der	Geschäftsführer	der	Fernheimer	Vertretung	in	
Asunción	eingeladen.

9.2 Extra- Studententreffen in Asuncion:	Alle	2	Jahre	findet	ein	Studententreffen	für	die	Studenten	statt,	
die	in	den	nächsten	2	Jahren	ihr	Studium	abschließen.	Hier	wird	Gelegenheit	gegeben,	Kontakt	zu	den	Be-
triebsleitern,	die	zukünftige	Arbeitgeber	werden	können,	aufzubauen.

9.3 Studententreffen im Chaco:	Einmal	im	Jahr	findet	ein	Studententreffen	mit	den	Studenten	aus	dem	
Chaco	statt.

10. Nicht-Mitglieder
Seit	2022	besteht	die	Möglichkeit,	dass	Nicht-Mitglieder	einen	Antrag	für	einen	Studienkredit	beantragen	
dürfen.	Diese	richtet	sich	in	erster	Linie	an	gute	Schüler	der	Schulen	1°	de	Mayo	und	Reinaldo	Decoud	La-
rrosa,	sowie	an	Studenten,	die	sich	auf	eine	Arbeit	in	unseren	Betrieben	vorbereiten.	Für	die	Bewilligung	der	
Anträge	wird	ein	Kriterienkatalog	erstellt	(s.	Anhang).
Hier	gelten	die	gleichen	Bedingungen,	wie	bei	Mitgliedern	mit	folgenden	Ausnahmen:	Die	Anzahl	der	Kre-
ditnehmer	ist	auf	sechs	Personen	pro	Jahr	begrenzt	und	der	Garant	darf	ein	Nicht-Mitglied	sein.

11. Dokumenteninformation
Dies	Konzept	wurde	im	Rahmen	der	Strategischen	Planung	für	Bildung	im	Jahr	2023	erstellt.	Hierzu	wur-
den	die	Richtlinien	des	Stipendiumprogrammes	von	2020,	das	Studentenbetreuung	Reglement	von	2018	und	
das	Stipendiumprogramm	für	Nicht-Mitglieder	von	2021	zusammengefasst.	In	diesem	neuen	Konzept	wird	
der	Begriff	Stipendium	auf	Studienkredit	verändert,	was	der	Handhabe	desselben	eher	gerecht	wird.
Auch	kommt	hier	erstmalig	der	Begriff	„Studentenberater“	vor,	dessen	Aufgaben	aus	der	Ideensammlung	zu	
Beginn	der	Strategischen	Planung	entstanden	sind.	Sowohl	Studenten	als	auch	die	Studienkreditkommission	
haben	Ideen	beigetragen,	so	dass	ein	neues	Gesamtkonzept	für	die	Arbeit	mit	angehenden	Studenten	(Schü-
ler),	mit	den	Studenten	selber	und	den	Arbeitern	in	den	Betrieben	(ExStudenten)	entstanden	ist.

Das	Konzept	wird	alle	fünf	Jahre	neu	überarbeitet.


